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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 5. November 1982 unter Inanspruchnahiue einer 

Priorität vom 12. November 1981 (DE 3 144 961) 

eirlgereichte europàische Patentanmeldung Nr. 82 110 204.3 

wurde mit Wirkung vomn 12. November 1986 das europäische 

Patent Nr. 0 079 543 erteilt. 

Der Patentanspruch dieses Patents lautet wie folgt: 

"Druckmuittel-Bremsanlage für Fahrzeuge mit Aufteilung in 

zwei oder mnehr Bremnskreise und Zuordnung je einer 

Druckmnittel-Quelle und je eines dieser nachgeschalteten, 

bei Bremnsbetàtigung mit einemn Steuermnittel ansteuerbaren 

und mit einer zur Einleitung des Steuermnittels bestimnmnten 

Steuerkammner versehenen Relaisventi].s, wobei als Brems-

wertgeber ein Mehrkreis-Bremnswertgeber verwendet ist und 

an jedem Relaisventil je nach der Anzahl der Kreise zwei 

oder mnehr Steuerkanunern für die Ansteuermuittel vorgesehen 

sind, wobei die verschiedenen Steuerkanunern der Relais-

ventile an jeweils beide Einzel-Steuerteile des Mehrkreis-

Bremswertgeber's angeschlossen und in jeweils die Brems-

kreise übergreifender Steuerung ansteuerbar sind, dadurch 

gekennzeichnet, daB jedem Relaisventil (10, 11; 31, 32; 41 

42) zwei gesonderte Steuerkamnmnern (17, 18, 19, 20; 33, 34, 

35, 36; 43, 44, 45, 46) zugeordnet sind, wobei die 

jeweiligen Steuerkamiuern (17, 20; 18, 19; 33, 34; 35, 36; 

43, 44; 45, 46) eines Steuerkrejses über eine Ansteuer-

mnittelleitung (15, 16, 29, 30, 39, 40) miteinander 

verbunden sind und daB der Mehrkreisbremswertgeber (14, 

28, 38) die einzelnen Steuerkreise gleichzeitig mit 

unterschiedlichen Ansteuermnitteln beaufschlagt, von denen 

zumnindest zwei aus der Gruppe der hydraulischen, 

pneumatischen oder elektrischen Ansteuermittel ausgewählt 

sind." 
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Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin am 

2. Nai 1987 Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent 

zu widerrufen, da dessen Gegenstand nicht auf einer 

erfinderische Tâtigkeit beruhe (Artikel 100 (a) EPU) bzw. 

das Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbare, dal3 

ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 (b) EPU). 

Zur Stützung ihres Vorbringens bezüglich mangeinder 

erfinderischen Tätigkeit hat sie auf folgenden Dokumente 

verwiesen: 

Dl: DE-A-]. 555 082 

D2: DE-A-2 907 426. 

Nit Entscheidung in der mündlichen Verhandlung vom 

8. November 1990 (schriftlich begrundet zur Post gegeben 

am 18. Januar 1991) hat die Einspruchsabteilung den 

Einspruch zurückgewiesen. 

Sie vertrat die Auffassung, daB selbst wenn man unter- 

stelit, daB es Probleme bei der Interpretation des 

Anspruches geben könnte, die Of fenbarung der Erfindung aus 

der Gesamtheit der Patentschrift ausreichend kiar hervor - 

geht, so daB die Erfordernisse des Artikels 100 (b) 

erfüllt werden. 

Da weiterhin der in Rede stehende Stand der Technik 

keinerlei Anregung enthalte urn, ausgehend von einer 

Bremsanlage nach der Dl, diese mit den im kennzeichnenden 

Teil des Anspruchs enthaltenen Nerkrnalen, weiche insgesamt 

vier weitere Schritte enthalten, weiterzubilden, habe es 

einer erfinderischen Tätigkeit bedurft, urn zu dern 

beanspruchten Gegenstand zu gelangen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

24. Januar 1991 Beschwerde erhoben und gleichzeitig die 

Beschwerdegebühr entrichtet. 
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Die Beschwerdebegründung wurde am 15. April 1991 

eingereicht. 

Zur Vorbereitung einer von den Parteien hilfsweise 

beantragten mündlichen Verhandlung hat die Kammer mit 

Beschejd vom 7. November 1991 ihre vorlàufige Auffassung 

dargelegt. 

Hinsjchtljch des Einwands nach Artikel 100 (b) EPU war die 

Kammer der Ansicht, daB zuinindest die mit bezug auf 

Figur 2 und 3 beschriebenen Bremsanlagen als vom Fachmann 

nachvollziehbare Ausführungsbeispiele des Gegenstandes 

nach dem einzigen Anspruch zu werten seien. 

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des 

Anspruchgegenstandes bemerkte die Kaminer, daB auBer den 

sich im Verfahren befindlichen Dokumenten Dl und D2 auch 

die internationa].en Bestimmungen einer zweikreisigen 

Ansteuerung nach den EG-Vorschriften zu berücksichtigen 

sein dürften. pine besondere, einschränkende Bedeutung des 

un ersten kennzeichnenden Merkinal un Anspruch vorhandene 

Wortes "gesonderte" wie es von der Beschwerdegegnerin als 

"sich nicht gegenseitig beeinflussend" gedeutet wurde, 

dürfte von dein Wortlaut des Anspruches nicht abzuleiten 

sein. Zur weiteren Auslegung könnte aber die Offenbarung 

aus der Zeichnung von Bedeutung sein. 

Die inündliche Verhandlung hat am 12. Mai 1992 

stattgefunden. 

Die Beschwerdefuhrerin hat beantragt, das Patent zu 

widerrufen und hat im schriftlichen Verfahren und in der 

mündlichen Verhandlung in wesentlichen folgendes 

vorgetragen: 

02283 	 .../... 
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a) 	zur Ausführbarkeit 

Irn Anspruch seien Widersprüche bezüglich der Zahi der 

Steuerkainrnern je Relaisventil enthalten. Auch sei es dern 

Fachmann nicht gelâufig wie bei Vorhandensein von rnehr 

als zwei Bremskreisen die zwei Einzel-Steuerteile des 

Mehrkreis-Brernswertgebers mit den Relaisventilen 

zusammengeschaltet werden sollen. 

Weiter sei im Kennzeichen des Anspruchs angegeben, daB der 

Mehrkreis-Bremswertgeber die einzelnen Steuerkreise 

gleichzeitig mit unterschiedlichen Ansteuerirtitteln 

beaufschlagt, von denen zumindest zwei aus der Gruppe der 

hydraulischen, pneumnatischen oder elektrischen Ansteuer-

mittel gewàhlt sind, was jedoch unmiBverständlich bedeute, 

daB die Ansteuermittel der gleichen Gruppe angehôren, 

innerhaib dieser Gruppe aber unterschiedlich sein müssen. 

Soiche unterschiedliche Ansteuermittel seien in den 

erteilten Unterlagen nicht offenbart. 

Es sei weiter auch nicht of fenbart, wie elektrische GröBen 

in "Steuerkaminern" eingeleitet werden können. 

Da die erteilten Unterlagen keine ausreichende Lehre 

enthielten, urn den Gegenstand nach dem Anspruch zu 

verwirklichen, seien die Erfordernisse des Artikels 100 b) 

EPU nicht erfüllt. 

Die Einspruchsabteilung habe zwar vorgebracht, daB un 

Patent eine bevorzugte Ausführungsformn mit zwei Bremns-

kreisen ausreichend beschrieben sei und deshaib der 

Anspruch interpretierbar sei. Der Auffassung, daB daher 

die Ausführbarkeit des Anspruchsgegenstands gegeben sei, 

känne jedoch nicht gefolgt werden. 
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b) 	zur erfinderische Tãtigkeit 

Es sei nicht erkennbar wie mit dem kennzeichnenden 

Merkmalen des Anspruchs die im Spalte 1, Zeilen 16 bis 21 

erwâhnte Aufgabe gelóst werde, denn diese Merkmale kännten 

ein Kiemmen des Verteilerstückes oder Kolbens, wie in dem 

nàchtskommenden Stand der Technik nach der Dl dargestelit, 

nicht ausschliel3en. Daher könne das Patent gar nicht auf 

erfinderische Tãtigkeit geprüft werden. 

Aber auch unter der Annahme, daB sich in der Patent-

beschreibung eine zu den kennzeichnenden Merkmalen des 

Patentanspruchs passende Aufgabe finden werde, lasse sich 

der Gegenstand des Anspruchs in naheliegender Weise aus 

dem Stand der Technik herleiten. 

Was die Abgrenzung des Anspruches betreffe, zeige die Dl 

zusãtzlich zu den Merkmalen des Oberbegriffes des 

Anspruchs 1 auch noch das erste kennzeichnende Merkinal 

wonach jedem Relaisventil zwei gesonderte Steuerkammern 
zugeordnet sind. 

Ginge der Fachmann nun entsprechend dem Oberbegriff des 

erteilten Anspruchs für jeden Bremskreis von einem 

Relaisventil mit je nach Anzahl der Kreise zwei oder mehr 

Steuerkaxnmnern aus, so ergàbe es sich zwangsläufig, die 

einem Steuerkreis zugeordneten Steuerkammern über eine 

Ansteuermnittelleitung mniteinander zu verbinden. Weiter sei 

es dem auf dem Gebiet der Bremsen tàtigen Fachmann 

bekannt, daB hydraulische und pneuinatische Ansteuerntittel 

gleichwertig sind und daB sich Relaisventile mit 

elektrischen Ansteuermitteln steuern lassen. Auch die 

Einsatzmäglichkeit unterschiedlicher Ansteuermnittel 

geharte am Prioritatstag zum einschlãgigen Fachwissen, wie 

die D2 zeige. 
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Der Auffassung der Einspruchsabteilung, die UberschuB-

inerkmale seien, jedes für sich betrachtet, nicht 

erfinderisch, ihre Kombination habe jedoch nicht 

nahegelegen, känne nicht beigetreten werden, denn eine 

Kombination von für sich naheliegenden Merknialen sei nur 

dann erfinderisch, wenn sie eine überraschende Wirkung 

oder eine über die Sumine der Einzelwirkungen der Merkna1e 

hinausgehende Wirkung hervorrufe. Beides sei hier nicht 

der Fall. 

C) 	weitere Mängel 

Der Anspruch sei nicht vollstàndig. Die Auslegung des 

Merkmals ttgesonderte Steuerkaxnxnernit als "sich nicht 

gegenseitig beeinflussend" ginge nicht aus diesein Nerkmal 

selbst hervor. Aul3erdem sei noch auf Inangeinde Kiarheit 

des Patentanspruchs in bezug auf die Anzahl der 

vorhandenen Kreise hingewiesen. 

Die Ausführungsformen nach den Figuren 1 und 3 seien nicht 

vom erteilten Patentanspruch gedeckt und soliten somit 

zusammen mit der zugehörigen Beschreibung gestrichen 

werden. 

Weiter sei das Wort "Bremswertgeber" nicht in den 

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen of fenbart. 

VII. 	Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde 

zurückzuweisen und vertrat folgende Auffassung: 

a) 	zur Ausführbarkeit 

Der beanspruchte Mehrkreis-Bremswertgeber sei in erster 

Linie als Zweikreis-Bremnswertgeber wie er in der 

Beschreibung in bezug auf die Ausführungsformen der 

Figuren 1 bis 3 of fenbart sei, zu verstehen. 
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Jedoch känne der Fachinann bei Ausbildung des Bremswert-

gebers als Drei- oder Vierkreis-Bremswertgeber die 

Relaisventile ohne weiteres nachrüsten. Siehe in dieser 

Hinsicht Spalte 2, Zeile 58 bis Spalte 3, Zeile 1 der 

Beschreibung. 

Ein Bremsenfachinann wisse auch, daB elektrische Signale 

durchaus in Steuerkammern einleitbar und mit Hilfe von 

Magnetventilen druckwirksam zu machen seien. Ferner sei es 

ihin geläufig wie ein Bremswertgeber ausgebildet sein inuB, 
so daB er neben einem Druckniittelsignal auch em 

elektrisches Signal ausgeben känne. 

Alle eventuelle Unklarheiten seien demnach ohne Schwierig-

keiten mit Hilfe der Beschreibung zu beheben was nach 

Artikel 69 EPU erlaubt sei. 

b) 	zur erfinderischen Tâtigkeit 

Die vorliegende Erfindung gehe von einem Stand der Technik 

aus, wie er durch die Dl bekannt sei. 

In ejnem ersten Schritt werde das Gehäuse des 

Ansteuerteils verdoppelt, so daB jedemn Steuerteil em 

eigenes Ventil zugeordnet sei. 

In einem zweiten Schritt werde eine Parallelanordnung der 

Ansteuermnittel vorgesehen, so daB keine unerwünschte 

Beeinflussung der Steuerkanunern untereinander auftreten 

kann. 

In einemu dritten Schritt würden die Steuerkamnmern eines 

Steuerkreises von zwei Relaisventilen über Leitungen 

zur Ausdehnung der ausfalisicheren Mehrkreisigkeit 

mniteinander verbunden. 

02283 
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In einem letzten, vierten Schritt würden die einzelne 

Steuerkreise mit unterschiedljchen Ansteuermitteln 

beaufschlagt. 

Daraus sei erkennbar, daB mehrere Schritte notwendig 

seien, urn zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen und 

daB diese Schritte in keinern der entgegengehaltenen 

Dokumente angesprochen und somit auch nicht naheliegend 

seien. 

Mit diesen Mai3nahinen solle die Aufgabe gelôst werden, eine 

Druckrnittelbremsanlage zu schaffen, die sich durch groBe 

Ausfailsicherheit auszeichne, wobei auch bei Ausfall 

einer Relais-Betatigung die andere noch unbehindert you 

wirksam sei. 

Die gesteilte Aufgabe werde in alien Punkten geläst. 

C) 	ZU angeblich weiteren Màngeln 

Was die Voliständigkeit des Anspruchs betrifft, gehe aus 

dern Begriff "gesonderte" kiar hervor, daJ3 es hier urn zwei 

einzelne, getrennte Steuerkamrnern handle. 

Aus der Beschreibung und den Zeichnungen gehe hervor, daB 

wenigstens zwei von den Steuermitteln aus der Gruppe der 

hydraulischen, pneumatischen oder elektrischen Ansteuer-

mittel staiiunen, daB es also zurnindest urn eine Zweikreis-

Bremse mit zwei unterschiedlichen Ansteuermitteln gehe. 

Was das Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 1 anbelange, so 

werde davon ausgegangen, daB Druckiuft im Hochdruckniveau 

ein anderes Druckrnittel sei als Druckluft in Mitteidruck-

niveau oder im Niederdruckniveau oder gar irn Unterdruck-

niveau. Die weitere Ausführungsform nach Figur 3 sei you 

von der Beschreibung gestutzt. 

02283 	 .1... 
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Der Beschreibungszwang nach Artikel 78 EPU sei soniit 

erfüllt. 

Die Bezeichnung des Mehrkreis-Breiusventils als Mehrkreis-

Breinswertgeber sei nichts anderes als eine Kiarstellung 

der Funktion dieses Ventils da es, wie ursprünglich 

of fenbart, im Steuerkreis der Breinsanlage angeordnet sei. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 und 108 und den 

Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist zulãssig. 

Ausführbarkeit der Erfindunci (Artikel 83 und 100 b) EPU) 

2.1 	Lu vorliegenden Fall enthãlt der Patentanspruch Wider- 

sprüche in bezug auf die Anzahl der Brernskreise, 

insbesondere was die Anzahl der Breinskreise irn Steuerteil 

der Druckrnittel-Brernsanlage betrif ft, denn obwohl es nach 

dein Anspruchwortlaut zwei oder rnehr Breiuskreise geben kann 

mit zwei oder rnehr Steuerkanunern für die Ansteuermuittel, 

sind nach dern weiteren Wortlaut des Anspruches die 

verschiedenen Steuerkamnrnern der Relaisventile an jeweils 

beide Einzel-Steuerteile des Brernswertgebers angeschlossen 

und enthält jedes Relaisventil zwei gesonderte 

Steuerkarnrnern. 

Für die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 100 b) 

EPU geht es jedoch nicht nur urn den mt Anspruch 

formulierten Gegenstand selbst, sondern urn die Frage, ob 

das Patent insgesamnt gesehen die Erfindung so deutlich und 

vollstãndig offenbart, daB sie ausgeführt werden kann. Für 

die Beurteilung der Ausführbarkeit einer Erfindung ist der 

02283 	 . . ./ . . . 
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Gesamtinhalt der Patentanineldung, also auch der Tell mit 

der Beschreibung und den Zeichnungen heranzuziehen. 

Aus dem Gesamtinhalt der Patentschrift, insbesondere aus 

der Beschreibung der Ausführungsbeispiele ist zu 

entnehmen, daB der Steuerkreis und der Arbeitskreis der 

Druc1nitte1-Bremsan1age zweikreisig ausgeführt sind. 

Welter ist in Spalte 2, letzter Absatz darauf hingewiesen, 

daB es auch im Rahmen der Erfindung liege, die gesamte 

Relaisventil-Ansteuerung drei- oder vierkreisig 

durchzuführen und zwar mit der erfindungsgemãBen jeweils 

"übergreifenden" Steuerung. liii Hinblick auf diese kiaren 

Aussagen hat der Fachmann, nach Auffassung der Kammer, 

keine Schwierigkeiten den Anspruchinhalt derart zu deuten, 

daB im Prinzip eine zweikreisige Ansteuerung und em 

zweikreisiger Arbeitsteil im Anspruch beschrieben wird, 

daB aber auch mehr als zwei Kreise vorgesehen sein kânnen, 

und daB dann natürlich alle Einzelteile der Druckinittel- 

Bremsanlage an die gewâhlte Zahl der Kreise angepal3t 

werden muB. Nach Auffassung der Kammer hat der Fachmann 

keine Schwierigkeiten bei der Verwirklichung einer soichen 

mit inehr als zwei Kreisen arbeitenden Ausführungsform, 

denn sie beinhaltet nicht inehr als eine einfache 

Vervielfachung des bei zweikreisigen Bremsanlagen 

offenbarten Prinzips. 

2.2 	In bezug auf das letzte Merkmal des Anspruchs, nach dem 

die einzelnen Steuerkreise gleichzeitig mit unter-

schiedlichen Ansteuermitteln beaufschlagt werden und von 

denen zumindest zwei aus der Gruppe der hydraulischen, 

pneuinatischen oder elektrischen Ansteuermitteln ausgewahlt 

sind, ist die Kammer der Auffassung, daB diese 

Formulierung unxniBverstândlich definiert, daB zuinindest 

zwei der genannten Ansteuermittel aus der oben genannten 

Gruppe ausgewâhlt werden und daher der Betrachtungsweise 

der Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden kann. 

02283 	 .. ./... 
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2.3 	Die Beschwerdeführerin hat weiter beanstandet, daB nicht 

offenbart sei wie elektrische Steuermittel in die "Steuer -

kammerntt eingeleitet werden können. 

Dieses Argument ist für die Frage, ob die Erfordernisse 

des Artikel 100 b) EPU erfüllt sind, ohne Bedeutung, da 

zurnindest eine Lösung, nãmlich eine hydraulische und 

pneurnatische Ansteuerung of fenbart ist. liii übrigen kann 

der Fachrnann, nach Auffassung der Kammer, sehr wohi 

erkennen, daB es im wesentlichen urn die Ansteuerung der 

Relaisventile geht und daB diese bei elektrischer 

Ansteuerung selbstverständlich so ausgeführt werden 

inüssen, daB die beabsichtigten Wirkungen erreicht werden; 

er hat hierzu u. a. wohlbekannte Magnetventile zur 

Verfügung. 

3. 	Offenbarurig der Anspruchsmerkniale in den ursprünglichen 

Unterlagen (Art. 100 C) EPU) 

3.1 	Wie oben bei Punkt 2.1 schon erwähnt, muB der Anspruch mit 

Hilfe der Beschreibung und Zeichnungen so interpretiert 

werden, daB irn Prinzip eine Druckrnittel-Breinsanlage mit 

zwei Steuerkreisen beansprucht wird, jedoch Ausführungen 

mit mehr als zwei Steuerkreisen miturnfaBt sind. 

3.2 	Wie von der Beschwerdeführerin angeführt sind irn Anspruch 

Begriffe enthalten, die in den ursprUnglichen Unterlagen 

nicht vorhanden waren. Aus folgenden Gründen werden 

hierbei dennoch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU 

erfüllt. 

3.2.1 In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen wurde der Mehr-

kreis-Bremswertgeber nach dem Anspruch des Streitpatents 

als Mehrkreis-Bremsventil bezeichnet. 

02283 	 . . S / • • • 
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Die Kaminer ist der Auffassung, daB un vorliegenden Fall, 

in dem eine indirekte Ansteuerung über Relaisventile 

stattfindet, der Begriff Mehrkreis-Brerrtswertgeber 
zutref fender ist als Mehrkreis-Breinsventil zumal in den 

letzten beiden Absätzen der ursprünglichen Beschreibung 

auch auf eine elektrische Ansteuerung Bezug genoininen ist. 

Daher betrif ft diese Anderung nur eine Kiarstellung, die 

im Rahinen der ursprünglichen Offenbarung liegt. 

3.2.2 Nach deiu Kennzeichen des Anspruchs sind jedein Relaisventil 

zwei gesonderte Steuerkanmiern zugeordnet. In den 

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ist der Begriff 

tigesonderteti zwar nicht aufgeführt, er wird jedoch, nach 

Auffassung der Kaininer, von zuinindest den in den Figuren 2 

und 3 gezeigten Ausführungsformen gedeckt, denn bei 

unterschiedljchen Ansteuermitteln inüssen die Steuerkanunern 

zwangsläufig getrennt ausgeführt werden. ha übrigen kann 

das Merkinal "gesonderte Steuerkainmern" gexnäi3 den 

Ausführungsbeispielen des Patents auch dahingehend 

ausgelegt werden, daB jedes der zwei oder mehr Relais-

ventile eine eigene Steuerkarninergruppe aufweist, ganz un 

Gegensatz zu einer bekannten Lösung (vgl. den folgenden 

Punkt 4.1), bei der alle Relaisventile nur ein einziges 

geineinsaines Steuerkaitmierpaar aufweisen. 

Nach Ansicht der Kaituner kann der Begriff "gesonderte" 

unter Zuhilfenahnie der Darstellung der Relaisventile in 

den Zeichnungen jedoch nicht un Sinne von "sich nicht 

gegenseitig beeinflussend" ausgelegt werden, zuinal in der 

mündlichen Verhandlung die Beschwerdegegnerin selbst 

anerkannt hat, daB die scheinatische Darstellung der 

Steuerkainmern der Relaisventile im Streitpatent auch eine 

Steuerkainmerkonstruktjon wie beim Relaisventjl nach der Dl 

nicht ausschlieSt. Bei der Lösung nach der Dl ist näinlich 

eine gewisse Beeinflussung der Steuerkolben untereinander 
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aufgrund ihrer gleichachsigen Anordnung und ihres 

stirnseitigen Kontaktes nicht ausgeschlossen. 

	

3.3 	lit Hinblick auf die Schlul3folgerung unter Punkt 2.2 fällt 

die Ausführungsform nach der Figur 1 nicht unter den 

Wortlaut des Anspruchs. Die Kammer ist in Ubereinstimmung 

mit der Einspruchsabteilung der Meinung, daJ3 Luft mit 

unterschiedljchen Drücken ein und dasselbe Ansteuermittel 

verkörpert. lit übrigen ist die Verwendung von Luft mit 

unterschiedlichen Drücken oder mit Unterdruck in den 

ursprünglichen Anmneldungsunterlagen auch nicht of fenbart. 

	

4. 	Stand der Technik 

	

4.1 	Die Druckschrift Dl offenbart eine hydraulische Brems- 

steuervorrichtung mit einèm pneumatischen Mehrkreis-

Bremsventil. Die in den Figuren 1 und 2 gezeigte Relais-

ventilanordnung a, b, c enthält steuerseitig zwei 

gleichachsig angeordnete Kolben, von denen jeder für sich 

von je einer Ansteuerleitung eines zweikreisigen 

Bremswertgebers (Mehrkreis-Bremsventil) angesteuert wird. 

Die Anordnung der Kolben ist derart, daB bei Ausfall einer 

der beiden Steuerkreise der jeweils andere voll funktions-

tüchtig bleibt; die Kolben arbeiten funktionsmâl3ig nàmlich 

in Parallelschaltung. Mittels dieser Kolben werden über 

eine Platte 8 geiteinsam die drei Relaisventile a, b, c 

gesteuert. Alle Relaisventile sind somit ein und demselben 

Steuerkammerpaar zugeordnet. 

Dieser Stand der Technik nach Dl entspricht einer Druck-

mittel-Bremsanlage nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 

des Streitpatents. 

	

4.2 	Die D2 offenbart eine Zweikreis-Druckmittelbremsanlage mit 

lastabhângigen Regelungen für Kraftfahrzeuge. 

4 
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Entsprechend der Ausführungsforin nach Figur 1 zeigt dieser 

Stand der Technik in wesentlichen ein hydraulisch 

einkreisig angesteuertes Relaisventil, das über einem 

zusàtzlichen, pneumatisch wirkenden, Steueranschlui3 von 

einem lastabhängig geregelten pneuinatischeri Bremsdruck 

einer ersten Fahrzeugachse beaufschlagt wird. 

In bezug auf den Gegenstand des Anspruchs des Streit-

patents wird of fenbart, daB ein Relaisventil mit unter- 

schiedlichen Ansteuermnitteln beaufschlagt werden kann, es 

fehit jedoch insbesondere eine zweikreisige Ansteuerung 

über einemn Mehrkreis-Bremswertgeber. 

4.3 	Die Druckschriften Dl und D2 sind die einzigen un 
Verfahren befindlichen Dokumente des Standes der Technik. 

Da die Parteien sich auf keine weiteren Dokumente gestützt 

haben und der im Recherchenbericht genannte Stand der 

Technik offensichtlich nicht über das aus der Dl oder D2 

Bekannte hinausgeht, sieht die Kamniner keinen Grund, einen 

weiteren Stand der Technik zu erôrtern. 

Neuheit 

5.1 	Im Hinbiick auf den oben besprochenen Stand der Technik 

kommt die Kammer zu der SchiuBfolgerung, daB keines der 

relevanten Dokumente eine Druckmittei-Bremsaniage mit 

alien mi Anspruch des Streitpatents aufgeführten Merkmalen 

of fenbart und daB daher die Neuheit im Sinne von 

Artikel 54 EPU gegeben ist. 

Da die Neuheit auch nicht bestritten wurde, erubrigen sich 

weitere Erôrterungen dazu. 

Erfinderische Tãtigkeit 

6.1 	Die bekannte Vorrichtung nach der zur Bildung des Ober- 

begriffes des Anspruchs herangezogenen Di weist Nachteile 
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in bezug auf ein inechanisches Verteilerstück (Platte 8) 

auf, das als Druckübertrager arbeitet. Eine soiche 

Konstruktion ist nicht ausfalisicher, weil beiin Kieinmen 

des Verteilerstückes oder des das Verteilerstück unmittel-

bar betâtigenden Kolbens beide Brenskreise ausfallen. 

	

6.2 	Die zu lósende Aufgabe des Patents kann daher, im Einklang 

nut der un Patent genannten Problelustellung in Spalte 1, 

Zeilen 16 bis 21, in einer Verbesserung der aus der Dl 

bekannten Breiusanlage gesehen werden, wobei eine gróBere 

Ausfalisicherheit erreicht werden soil. Dabei soil bei 

Ausfall einer Relaisventil-Betâtigung die andere noch 

unbehindert voll wirksaiu sein. 

	

6.3 	Diese Aufgabe wird von der Druckmittel-Breinsanlage nach 

denu Anspruch des Streitpatents in wesentlichen dadurch 

gelost, daB 

jedem Relaisventil zwei eigene (= gesonderte) Steuer-

kanunern zugeordnet sind, 

die jeweiligen Steuerkanunern eines Steuerkreises über 

Leitungen initeinander verbunden werden und, 

gleichzeitig unterschiedliche Ansteuermittel 

verwendet werden. 

	

6.4 	Die Kanuner steilt fest, daB die Anordnung von zuinindest 

zwei eigenen Steuerkaininern für jedes einzelne Relaisventil 

aus keinein der erinittelten Dokuinente zu entnehmen ist. 

Die Beschwerdeführerin hat behauptet, daB, wenn 

Reiaisventile unabhângig voneinander funktionieren sollen, 

es deiu Fachinann naheliege, sie auch unabhangig 
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anzusteuern. Diese Argumentation karin jedoch nicht 

überzeugen, denn der Fachmann müi3te erst auf den Gedanken 

kommen mehrere unabhängige Relaisventile für einen 

Arbeitsbrernskrejs zu verwenden, wozu er ausgehend von der 

aus der Dl bekannten Anordnung durch nichts angeregt 

wird. 

Auch das Merkmal 2) liegt nicht nahe, da es, nach 

Auffassung der Kainmer, eine Folge der Verwendung von 

mehreren Relaisventjlen für einen Arbeitskreis mit einer 

eigenen Ansteuerung ist und daher diesen ersten Schritt 

voraussetzt. 

Ebenfalls ist dern ermittelten Stand der Technik keine 

Anregung zu einer Verwendung von unterschiedlichen 

Ansteuerrnitteln in zwei oder mehreren Ansteuerkreisen zu 

entnehmen. 

In der Anordnung nach der Figur 1 der Druckschrift D2 

geht es urn eine Zweifachansteuerung und eine Mitregelung 

des Bremsdruckes im Vorderachsbrernskreis mittels eines 

voin lastabhãngigen Breinsdruck der Hinterachse abgeleiteten 

Signals. Anstelle der gemãB Figur 1 benutzten unterschied-

lichen Ansteuermjttel für das Relaisventil des Vorderachs-

bremskreises erfolgt die Zweifachansteuerung des 

Vorderachs-Brernsdruckes bei der Anordnung nach der Figur 2 

über gleiche Ansteuermittel. Nach Auffassung der Kanuuer 

ist diese bekannte Zweifachansteuerung nicht mit dern 

vorliegenden Fall einer Zweikreisbreinsanlage vergleichbar, 

bei der aus Sicherheitsgründen unterschiedliche Ansteuer-

mittel verwendet werden. Die D2 kann daher den Fachmann 

auch nicht dazu anregen zur Erhöhung der Sicherheit 

unterschiedljche Ansteuerinittel in den Ansteuerkreisen zu 

verwenden. 
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6.5 	Zusammenfassend konunt die Kainmer zu dem Ergebnis, dal3 die 

Gegenstânde der Druckschriften Dl und D2 weder für sich 

noch in Koinbination 1 noch in Verbindung mit dem allgemeinen 

Fachwissen dent Anspruchsgegenstand des Streitpatents 

patenthindernd entgegenstehen (Artikel 56 EPU), so daB das 

Patent auf der Basis des erteilten Patentanspruchs Bestand 

hat. 

7. 	Die vorstehend unter den Punkten 2. und 3. festgestellten 

Mängel des Patents bezüglich der Klarheit (Art. 84 EPU) 

sowie der Tatsache, daB die Ausführungsform nach der 

Figur 1 nicht unter den Wortlaut des Patentanspruches 

fã11tbi1den keinen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPU. 

In Ubereinstiinmung mit der ständigen Rechtsprechung der 

Beschwerdekainmern (vgl. T 127/85, AB1. EPA 1989, 271 und 

T 23/86, AB1. EPA 1987, 316 und G 01/84, AB1. EPA 1985, 

303, Pkt. 9) ist die Kanuner der Ansicht, daB soiche Mângel 

keinen AnlaB für eine Anderung des Patents geinâB 

Artikel 102 (3) EPU bilden. Der einzige Patentanspruch 1st 

foiglich so hinzunehmen, wie er unter Heranziehung der 

Beschreibung und der Zeichnungen zu verstehen 1st. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

A 

	

T —  
S. Fabiani 
	

F. Pröls 
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